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Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-Porz-
Urbach; Arbeitstitel: Kaiserstraße Nummer 95-99 in Köln-Porz-Urbach 

Vorlage 3165/2021 
 
hier: Begründung der Dringlichkeit zur Behandlung der Beschlussvorlage  

 

 

 
 
Ein an der Kaiserstraße 95 ansässiger Discounter hat eine Voranfrage zur Klärung des Planungs-
rechts (Bebauungsgenehmigung) für einen großflächigen Einzelhandel - hier: Erweiterung der 
Verkaufsfläche von 799,97 m² auf insgesamt 936,48 m² durch Umnutzung einer Lagerfläche – ein-
gereicht. (Aktenzeichen 63/V27/0154/2020). Das Vorhaben widerspricht den Zielsetzungen des 
Einzelhandels- und Zentrenkonzepts. Das Konzept dient dem Schutz und der Entwicklung der 
zentralen Versorgungsbereiche vor einem Kaufkraftabfluss durch dezentrale Einzelhandelsansied-
lungen. Konkret ist zu erwarten, dass von dem Vorhaben negative Auswirkungen auf die beiden 
fußläufig nahgelegenen zentralen Versorgungsbereiche "Bezirkszentrum Porz" und "Stadtteilzent-
rum Urbach, Kaiserstraße/ Frankfurter Straße" ausgehen. In diesem Zusammenhang hat der 
Stadtentwicklungsausschuss am 20.04.2020 die Aufstellung eines Bebauungsplanes im verein-
fachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch mit dem Arbeitstitel: Kaiserstraße 95-99 in Köln-Porz-
Urbach beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt am 20.05.2020. Ziel des Bebau-
ungsplans ist es großflächige Einzelhandelsnutzungen für zentrenrelevante Kernsortimente auszu-
schließen. Der bestehende Einzelhandelsbetrieb genießt weiterhin Bestandsschutz. 
 
Die seitens des Vorhabenträgers eingereichte Bauvoranfrage wurde gemäß § 15 Abs. 1 Bauge-
setzbuch bis zum 08.09.2021 zurückgestellt, da diese den Festsetzungen des zukünftigen Bebau-
ungsplanes widerspricht. Vor Ablauf dieser Frist muss der Satzungsbeschluss für den Bebauungs-
plan erreicht werden, da andernfalls der Bauvoranfrage zur Erweiterung des Einzelhandelsmarktes 
zugestimmt werden müsste.  
 
Das parallel laufende Bebauungsplanverfahren befindet sich kurz vor Fertigstellung. Die Be-
schlussvorlage für den Satzungsbeschluss soll dem Rat der Stadt Köln im November 2021 vorge-
legt werden. Da jedoch die Zurückstellungsfrist für die Bauvoranfrage bereits am 08.09.2021 aus-
läuft, ist für eine kurze Übergangszeit eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB erforderlich. Nur 
durch den kurzfristigen Erlass einer Veränderungssperre können die angestrebten Planungsziele 
gesichert werden. Alternativ müsste die Bauvoranfrage mit Ablauf der Zurückstellungsfrist positiv 
beschieden werden, was zur Folge hätte, dass städtebauliche Fehlentwicklungen nicht vermieden 
werden könnten. 
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